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Betr.:  Verhinderung der Wahlbeeinflussung über den Lokalan zeiger im  
           Amtsblatt von Blankenfelde-Mahlow 
 
 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
 

 
Im Lokalanzeiger des Amtsblattes von Blankenfelde-Mahlow werden ab dem Monat 
Juni 2011 bis zum Ablauf des Monats, in dem die Stichwahl für das Amt des 
Bürgermeisters stattfindet, keinerlei Text- und/oder Bildbeiträge abgedruckt, die im 
Zusammenhang mit der Ausübung des hauptamtlichen Bürgermeisteramtes stehen. 
 
Begründung:  
 
 

Das Jahr 2011 ist ein Wahljahr. Der Wahltag für die Bürgermeisterwahl wurde auf 
den 11. September festgelegt, die Stichwahl wird, sofern erforderlich am  
25. September 2011 stattfinden. Gerade aufgrund der Erfahrungen im Jahr 2008, in 
dem die Kommunalwahlen stattgefunden haben, aber auch der sonstigen Ausgaben 
des Amtsblattes/Lokalanzeigers dient die o.g. Verfahrensweise bis zum Ablauf des 
Monats, in dem die Stichwahl für das Amt des Bürgermeisters stattfindet der 
Wahrung der verfassungsrechtlichen Wahlgrundsätze bezüglich der Freiheit und 
Gleichheit der Wahl. 
 

Die Beiträge im Amtsblatt/Lokalanzeiger über die Aktivitäten des Bürgermeisters 
haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen und zwischenzeitlich einen 
Umfang erreicht, der weit über das notwendige und akzeptable Maß für 
Öffentlichkeitsarbeit hinausgeht. Zahlreiche Beiträge beinhalten Themen über die 
bereits in der Tagespresse oder in den Anzeigenblättern berichtet wurde. 
Ein Bürgermeister, insbesondere wenn er erneut für das Amt kandidiert, hat gerade 
in einem Wahljahr ein gesteigertes Interesse daran, dass über seine Arbeit möglichst 
positiv und vielfältig berichtet und dies von möglichst vielen wahlberechtigten 
Einwohner/innen zur Kenntnis genommen wird.  
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Das  Amtsblatt/Lokalanzeiger, dass in alle Haushalte verteilt wird mag dafür, 
insbesondere weil die redaktionelle Verantwortung in der Hand der von ihm 
geleiteten Verwaltung liegt, als sehr geeignetes Medium betrachtet werden. Es wird 
aber nicht zu diesem Zweck aufgelegt und darf auch aus (haushalts-)rechtlichen 
Gründen hierfür nicht zweckentfremdet werden. 
 

Um jeden Anschein eines Missbrauchs zu Wahlwerbezwecken zu vermeiden, sollte 
wie o.g. verfahren werden. 
 

Die im Haushaltsjahr 2011 für das Amtsblatt/Lokalanzeiger für diesen Zeitraum 
eingestellten Mittel  können zur Haushaltskonsolidierung verwendet werden. 
 
Für die Fraktion der 
BVBB-Wählergruppe Mitglieder & Sympathisanten (BVBB-WG) 
 
  
 
 
gez.                                                                         gez. 
Matthias Stefke                                                     Carola Evans 
Fraktionsvorsitzender                                          stellv. Fraktionsvorsitzende 
 
 
 


